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Besondere AufenthaltsrechteBesondere Aufenthaltsrechte

§ 37 Recht auf Wiederkehr§ 37 Recht auf Wiederkehr

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmäßig seinen gewöhnlichen(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmäßig seinen gewöhnlichen

Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wennAufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet

aufgehalten und sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule besucht hat,aufgehalten und sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule besucht hat,

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder durch eine2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder durch eine

Unterhaltsverpflichtung gesichert ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf JahrenUnterhaltsverpflichtung gesichert ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jahren

übernommen hat, undübernommen hat, und

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. und3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. und

vor Vollendung des 21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit dervor Vollendung des 21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit der

Ausreise gestellt wird.Ausreise gestellt wird.

(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1

und 3 bezeichneten Voraussetzungen abgewichen werden. Von den in Absatz 1und 3 bezeichneten Voraussetzungen abgewichen werden. Von den in Absatz 1

Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen kann abgesehen werden, wenn derSatz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen kann abgesehen werden, wenn der

Ausländer im Bundesgebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben hat.Ausländer im Bundesgebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben hat.

(2a) Von den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen(2a) Von den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen

kann abgewichen werden, wenn der Ausländer rechtswidrig mit Gewalt oderkann abgewichen werden, wenn der Ausländer rechtswidrig mit Gewalt oder

Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und von derDrohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und von der

Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde, er den Antrag auf Erteilung einerRückkehr nach Deutschland abgehalten wurde, er den Antrag auf Erteilung einer

Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage,Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nach Wegfall der Zwangslage,

spätestens jedoch vor Ablauf von fünf Jahren seit der Ausreise, stellt, undspätestens jedoch vor Ablauf von fünf Jahren seit der Ausreise, stellt, und

gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung undgewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und

Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik DeutschlandLebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland

einfügen kann. Erfüllt der Ausländer die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1einfügen kann. Erfüllt der Ausländer die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1

Nummer 1, soll ihm eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er rechtswidrigNummer 1, soll ihm eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er rechtswidrig

mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehemit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe

genötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde und er dengenötigt und von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurde und er den

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nachAntrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Monaten nach

Wegfall der Zwangslage, spätestens jedoch vor Ablauf von zehn Jahren seit derWegfall der Zwangslage, spätestens jedoch vor Ablauf von zehn Jahren seit der

Ausreise, stellt. Absatz 2 bleibt unberührt.Ausreise, stellt. Absatz 2 bleibt unberührt.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden,(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden,



1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder ausgewiesen werden konnte,1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder ausgewiesen werden konnte,

als er das Bundesgebiet verließ,als er das Bundesgebiet verließ,

2. wenn ein Ausweisungsinteresse besteht oder2. wenn ein Ausweisungsinteresse besteht oder

3. solange der Ausländer minderjährig und seine persönliche Betreuung im3. solange der Ausländer minderjährig und seine persönliche Betreuung im

Bundesgebiet nicht gewährleistet ist.Bundesgebiet nicht gewährleistet ist.

(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht entgegen, dass der(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht entgegen, dass der

Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder dieLebensunterhalt nicht mehr aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder die

Unterhaltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist.♦Unterhaltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist.♦

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundesgebiet Rente bezieht, wird in(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundesgebiet Rente bezieht, wird in

der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Ausreiseder Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Ausreise

mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist(1) Einem ehemaligen Deutschen ist

1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen

Staatsangehörigkeit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen AufenthaltStaatsangehörigkeit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen Aufenthalt

im Bundesgebiet hatte,im Bundesgebiet hatte,

2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen

Staatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt imStaatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im

Bundesgebiet hatte.Bundesgebiet hatte.

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1 ist innerhalb von sechsDer Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1 ist innerhalb von sechs

Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen.Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen.

§ 81 Abs. 3 gilt entsprechend.§ 81 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland

hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausreichendehat, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausreichende

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 oder 2(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 oder 2

abweichend von § 5 erteilt werden.abweichend von § 5 erteilt werden.

(4) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist des Absatzes(4) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist des Absatzes

1 Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung der1 Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung der

Ausländerbehörde über den Antrag erlaubt.Ausländerbehörde über den Antrag erlaubt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung auf einen Ausländer, der(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung auf einen Ausländer, der

aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen Stellen alsaus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen Stellen als

Deutscher behandelt wurde.Deutscher behandelt wurde.



§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen

Union langfristig AufenthaltsberechtigteUnion langfristig Aufenthaltsberechtigte

(1) Einem Ausländer, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union(1) Einem Ausländer, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat, wird einedie Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat, wird eine

Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich länger als 90 Tage im BundesgebietAufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich länger als 90 Tage im Bundesgebiet

aufhalten will. § 8 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.aufhalten will. § 8 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Ausländer, die(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Ausländer, die

1. von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreitenden1. von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreitenden

Dienstleistungserbringung entsandt werden,Dienstleistungserbringung entsandt werden,

2. sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen oder2. sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen oder

3. sich zur Ausübung einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer im Bundesgebiet3. sich zur Ausübung einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer im Bundesgebiet

aufhalten oder im Bundesgebiet eine Tätigkeit als Grenzarbeitnehmer aufnehmenaufhalten oder im Bundesgebiet eine Tätigkeit als Grenzarbeitnehmer aufnehmen

wollen.wollen.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, wenn(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, wenn

die Bundesagentur für Arbeit der Ausübung der Beschäftigung nach § 39 Absatz 3die Bundesagentur für Arbeit der Ausübung der Beschäftigung nach § 39 Absatz 3

zugestimmt hat; die Zustimmung wird mit Vorrangprüfung erteilt. Diezugestimmt hat; die Zustimmung wird mit Vorrangprüfung erteilt. Die

Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit, wennAufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit, wenn

die in § 21 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Aufenthaltstitel nachdie in § 21 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Aufenthaltstitel nach

Absatz 1 für ein Studium oder für sonstige Ausbildungszwecke erteilt, sind die §§Absatz 1 für ein Studium oder für sonstige Ausbildungszwecke erteilt, sind die §§

16a und 16b entsprechend anzuwenden. In den Fällen des § 16a wird der16a und 16b entsprechend anzuwenden. In den Fällen des § 16a wird der

Aufenthaltstitel ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt.Aufenthaltstitel ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt.

(4) Eine nach Absatz 1 erteilte Aufenthaltserlaubnis darf nur für höchstens zwölf(4) Eine nach Absatz 1 erteilte Aufenthaltserlaubnis darf nur für höchstens zwölf

Monate mit einer Nebenbestimmung nach § 34 der BeschäftigungsverordnungMonate mit einer Nebenbestimmung nach § 34 der Beschäftigungsverordnung

versehen werden. Der in Satz 1 genannte Zeitraum beginnt mit der erstmaligenversehen werden. Der in Satz 1 genannte Zeitraum beginnt mit der erstmaligen

Erlaubnis einer Beschäftigung bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nachErlaubnis einer Beschäftigung bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach

Absatz 1. Nach Ablauf dieses Zeitraums berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zurAbsatz 1. Nach Ablauf dieses Zeitraums berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur

Ausübung einer Erwerbstätigkeit.Ausübung einer Erwerbstätigkeit.


